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liegen, damit die Vollstreckung nicht durch die vorherige Bekanntmachung der 
Entscheidung gefährdet wird (Düsseldorf NStZ 88, 150; Doller NJW 77, 2153; 
Rieß NJW 75, 86). II S 1 ist daher nur auf Entscheidungen anwendbar, die erfor-
derlichenfalls zwangsweise durchgesetzt werden müssen, wie Haftbefehle, Be-
schlagnahme- und Durchsuchungsbeschlüsse (Oldenburg NStZ-RR 09 H, 219; 
Herrmann NJW 78, 653; Wendisch JR 78, 445; NStZ 86, 473). Die Ansicht, die 
Vorschrift gelte immer, wenn zur Durchsetzung der Entscheidung mehr zu veran-
lassen ist als ihre Zustellung (Celle JR 78, 337; Frankfurt GA 80, 474; Hamm 
NJW 78, 175; Zweibrücken JR 77, 292 mit zust Anm Schätzler), wird dem Sinn 
der Vorschrift nicht gerecht (Oldenburg aaO). 

Dass die StA ihre eigenen Entscheidungen selbst zustellt, ist gesetzlich nicht 
bestimmt, aber selbstverständlich. Wegen der Zustellung der Revisionsschrift der 
StA vgl 1 zu § 347.  

B. Entscheidungen, die der Vollstreckung bedürfen, sind insbesondere 
Ordnungsmittelbeschlüsse nach §§ 51 I S 2, 3, 70 I S 2, 77 I S 1, Anordnungen 
nach §§ 81 a II, 81 c V, 98 I, 100 I, 100 b I S 1, 105 I, Haftbefehle nach §§ 112 ff, 
230 II, 236, 329 IV, 453 c, Unterbringungsbefehle nach § 126 a und Widerrufsbe-
schlüsse nach § 116 IV (vgl ferner Wendisch JR 78, 447). Keiner Vollstreckung 
bedürfen Beschlüsse, durch die Zwangsmaßnahmen (Haftbefehle, Unterbringungs-
befehle, Beschlagnahmebeschlüsse usw) aufgehoben werden oder durch die der 
Vollzug eines Haftbefehls nach § 116 ausgesetzt wird, auch Beschlüsse des Gerichts 
des 1. Rechtszugs oder der StVollstrK über den Widerruf der Strafaussetzung zur 
Bewährung (Düsseldorf NStZ 88, 150) oder die erst nach Rechtskraft der Ent-
scheidung wirksame Aussetzung des Strafrests nach § 454 iVm § 57 StGB (Frank-
furt GA 80, 474; Oldenburg NStZ-RR 09, 219; Graalmann-Scheerer 22; Wen-
disch JR 78, 445; aM Celle NdsRpfl 92, 94; Hamm NJW 78, 175; Zweibrücken 
JR 77, 292 mit Anm Schätzler; Mrozynski JR 83, 140).  

C. Veranlassen des Erforderlichen: Der StA werden die Akten idR auf An-
ordnung des Vorsitzenden übersandt. Das in der Sache Erforderliche hat sie aber 
auch zu veranlassen, wenn ihr die Entscheidung ohne ausdrücklichen Hinweis auf 
die Vollstreckungsbedürftigkeit und ohne Ersuchen um weitere Veranlassung zu-
geht. In jedem Fall hat die StA die Zustellung und die Vollstreckung der Entschei-
dung zu betreiben. Die Zustellung muss von dem StA oder Amtsanwalt, nicht von 
der Geschäftsstelle, angeordnet werden. 

 
3) Vollstreckung durch das Gericht (II S 2): Eine Ausnahme von II S 1 gilt 

für Entscheidungen über die Ordnung in den Sitzungen nach §§ 169 ff GVG. Die 
Vollstreckung der nach diesen Vorschriften festgesetzten Ordnungsmittel hat der 
Vorsitzende unmittelbar zu veranlassen (§ 179 GVG); nach § 31 III RPflG ist sie 
dem Rechtspfleger übertragen. Der Vorsitzende macht auch die Entscheidung 
bekannt oder veranlasst ihre Zustellung. Die Zuständigkeit des Gerichts besteht 
über II S 2 hinaus auch für die Beugehaft nach §§ 70 II, 95 II (BGH 36, 155), die 
jederzeit auf das Entstehen von Vollstreckungshindernissen (15 zu § 70) zu prüfen 
ist; auch insoweit gilt § 31 III RPflG. 

 
4) Anfechtung: Gegen Zustellungs- und Vollstreckungsmaßnahmen der StA ist 

der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 23 EGGVG zulässig (KK-Maul 
18; LR-Graalmann-Scheerer 37; Strubel/Sprenger NJW 72, 1736). 
[DE StPO § 036#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#meyer-goßner_l][DA StPO § 037#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#meyer-goßner_l] 

 
Zustellungsverfahren 

 
I Für das Verfahren bei Zustellungen gelten die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung entsprechend.  

II Wird die für einen Beteiligten bestimmte Zustellung an mehrere Emp-
fangsberechtigte bewirkt, so richtet sich die Berechnung einer Frist nach der 
zuletzt bewirkten Zustellung. 
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1) Gegenstand der Zustellung: Zugestellt wird von Urteilen und ihnen 

gleichstehenden Beschlüssen, zB nach §§ 346, 349, eine Ausfertigung, dh eine 
Abschrift mit dem Ausfertigungsvermerk der Geschäftsstelle, der vom UrkB unter-
schrieben und mit dem Dienstsiegel versehen wird (vgl § 275 IV). Die Zustellung 
einer vom UrkB (auch der StA) beglaubigten Abschrift (§ 169 II S 1 ZPO) des 
Urteils reicht aus (BGH 26, 140, 141; MDR 73, 19 [D]), nicht aber die einer 
einfachen Abschrift. Eine besondere Form des Beglaubigungsvermerks ist gesetz-
lich nicht vorgeschrieben; er muss aber unterzeichnet werden (vgl BGH NJW 76, 
2263). Beschlüsse werden ebenfalls in Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift 
zugestellt. Eine beglaubigte Ablichtung steht einer beglaubigten Abschrift gleich. 

Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift müssen das zuzustellende Schriftstück 
wortgetreu und vollständig wiedergeben. Wesentliche Fehler machen die Zu-
stellung unwirksam (BGH MDR 67, 834; Düsseldorf NStZ 02, 448; vgl Bay 
MDR 82, 500: in wesentlichen Teilen unleserliche Ausfertigung; KG JR 82, 251: 
fehlende Wiedergabe der richterlichen Unterschriften). Kleine Unrichtigkeiten 
schaden nicht, wenn der Empfänger dem zugestellten Schriftstück den Inhalt der 
Urschrift entnehmen kann (BGH NJW 78, 60; StraFo 04, 238). Erg 5 zu § 345. 

 
2) Zustellungsadressat ist derjenige, für den die Zustellung bestimmt ist, auch 

der Minderjährige (Schweckendieck NStZ 90, 170), oder sein Zustellungsbevoll-
mächtigter (§ 171 ZPO; vgl auch Köln NStZ-RR 08, 379: Einverständniserklä-
rung genügt). Empfangsberechtigt sind außerdem der Pflichtverteidiger und der 
Wahlverteidiger, dessen Vollmacht bei den Akten ist (§ 145 a I). Kann an mehrere 
Verteidiger wirksam zugestellt werden, so genügt die Zustellung an einen von 
ihnen (BGH 22, 221, 222; 34, 371; Düsseldorf VRS 64, 269, 270; RiStBV 154 I 
S 2); § 172 I S 1 ZPO gilt nicht entspr. Trotz Zustellungsvollmacht genügt recht-
lich stets die Zustellung an den Beschuldigten (6 zu § 145 a). Der gesetzliche Ver-
treter ist nicht empfangsberechtigt (Düsseldorf NStZ 96, 52); auch § 171 ZPO gilt 
nicht, da es nur auf die Verhandlungsfähigkeit, nicht auf das Lebensalter ankommt 
(KG StV 03, 343); Zustellung an einen nur wegen bestimmter Angelegenheiten 
unter Betreuung (§§ 1896 ff BGB) Stehenden ist zulässig (Brandenburg NStZ-
RR 09, 219). 

 
3) Verfahren bei Zustellungen (I):  
A. Die Vorschriften der ZPO über Zustellungen (§§ 166–195) gelten entspr, 

soweit sie sich für die Anwendung im Strafverfahren eignen. Im Wesentlichen sind 
die §§ 166, 168, 169, 173, 174, 176–178, 181–183, 189, 194 ZPO anwendbar. 
Die §§ 185–188 ZPO gelten für öffentliche Zustellungen nur, wenn Privat- und 
Nebenkläger sowie Personen, die nach § 124 II, III Sicherheit geleistet haben, sie 
bewirken; im Übrigen ist § 40 die Sondervorschrift.  

B. Ersatzzustellung: Grundsätzlich erfolgt die Zustellung durch Übergabe  
einer Ausfertigung oder beglaubigten Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks an 
dem Ort, wo die Person, der zugestellt werden soll, angetroffen wird (§ 177 ZPO). 
Allgemein üblich ist die Zustellung durch die Post (§§ 168 I, 176 ff ZPO); es kann 
aber auch ein Gerichtsvollzieher oder eine andere Behörde (zB die Polizei) beauf-
tragt werden, wenn eine Zustellung nach § 168 I keinen Erfolg verspricht (§ 168 II 
ZPO). Post iSd Zustellvorschriften der ZPO sind lizensierte marktbeherrschende 
Postunternehmen, die gemäß § 33 I PostG mit Hoheitsbefugnissen beliehen und 
verpflichtet sind, Schriftstücke förmlich zuzustellen (derzeit nur die Deutsche Post 
AG). Eine Ersatzzustellung, auch von Abwesenheitsurteilen (§ 232 IV schließt nur 
die Ersatzzustellung nach § 181 I ZPO aus) und Strafbefehlen (20 zu § 409), sehen 
die §§ 178 ff ZPO in folgenden Fällen vor:  

a) An erwachsene Familienangehörige oder ständige Mitbewohner (§ 178 I 
Nr 1 ZPO) ist die Ersatzzustellung zulässig, wenn der Zustellungsadressat in seiner 
Wohnung nicht angetroffen oder der Überbringer der Zustellung zu ihm nicht 
vorgelassen wird (vgl LG Magdeburg StV 08, 626). Sie setzt also voraus, dass er 
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